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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

09.06.1975 

Geschäftszahl 

0019/75 

Rechtssatz 

Die Unterteilung des Vorzimmers einer Wohnung zur Schaffung eines neuen Bestandobjekts, welches mit dem 
restl. Teil der Wohnung einen gemeinsamen Vorraum zum Hausgang und einen gemeinsamen Abort hat, ist eine 
gem § 60 Abs 1 lit c BauO f Wien bewilligungspflichtige Bauabänderung; liegt eine Baubewilligung nicht vor, 
ist ohne Rücksicht auf die der Bauführung zugrundliegenden zivilrechtlichen Vereinbarungen ein Auftrag zur 
Wiederherstellung des konsensmäßigen Zustandes nach § 129 Abs 10 gerechtfertigt. 


